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§ 8
Diese Verordnung gilt für das Währungsgebiet 

der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank.

§ 9
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verord

nung erläßt das Ministerium der Finanzen im Ein
vernehmen mit den zuständigen Fachministerien 
oder Staatssekretariaten.

§ 10
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. Die dieser Verordnung entgegenstehenden 
Bestimmungen sind nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 17. Juli 1952

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium der Finanzen 
G r o t e w o h l  I .  V . :  G e o r g i n o

Staatssekretär

Verordnung
über die Einstellung des Verrechnungsverkehrs 

innerhalb der volkseigenen Wirtschaft.

Vom 17. Juli 1952

§ 1
(1) Alle Lieferungen und Leistungen innerhalb 

der volkseigenen Wirtschaft sind über die Deutsche 
Notenbank zu bezahlen.

(2) Der bisherige Verrechnungsverkehr für Waren
lieferungen und Leistungen

a) zwischen den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft und

b) zwischen den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft und ihren Verwaltungen

ist einzustellen.

(3) Ausnahmen hiervon sind nur mit Genehmigung 
der Deutschen Notenbank zulässig.

§ 2
(1) Für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

gegenseitigen Warenlieferungen und Leistungen in
nerhalb der volkseigenen Wirtschaft sind im Rech
nungswesen der volkseigenen Betriebe jeweils für 
Forderungen und Verbindlichkeiten getrennte Kon
ten zu führen. Diese Konten dürfen gegeneinander 
nicht verrechnet werden.

(2) Bei den Verwaltungen bestehende Verrech
nungskonten für Warenlieferungen und Leistungen 
sind bis zum 30. September 1952 aufzuiösen

§ 3
Bei den Verwaltungen vorhandene zweckgebun

dene Mittel der Betriebe sind den Betrieben ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen zur Ver
fügung zu stellen.

§ 4
(1) Zwischen den volkseigenen Betrieben sind 

Zahlungen, denen keine Wareniieferungön und Lei
stungen zugrunde liegen, verboten.

(2) Zwischen den volkseigenen Betrieben und 
ihren Verwaltungen sind Zahlungen, denen keine 
Warenlieferungen und Leistungen zugrunde iiegen, 
nur für Nettogewinnabführungen, Umlaufmittel ab- 
führungen, Verlustausgleich, Umlaufmittelzufüh- 
rungen und Umlagen zur Finanzierung der Ver
waltung erlaubt.

§ 5
Erforderliche Durchführungsbestimmungen erläßt 

das Ministerium der Finanzen.

§ 6
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 17. Juli 1952

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium der Finanzen 
G r o t e w o h l  I .  V . :  G e o r g i n o

Staatssekretär
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im Ministerialblatt der Deutschen Demokratischen Republik

Die Ausgabe Nr. 31 vom 21. Juli 1952 enthält: seit«
Bekanntmachung der Richtlinien vom l.Juli 1952 für die Bearbeitung von Importanträgen 

über Warenbezüge aus dem Ausland und Westdeutschland sowie Westberlin ........................................................  105

Anordnung vom 2. Juli 1952 über den Abschluß von Verträgen über Nahrungsgüter zwischen 
den VEAB und den Bedarfsträgern (außer Bedarfsträgern der Nahrungs- und Genußmittel
industrie) .................................................................................................................................................................. 107

Die Ausgabe Nr. 32 vom 23. Juli 1952 enthält:
Verordnung vom 17. Juli 1952 über die Bildung von Kollegien ..................................................................................  109

Bekanntmachung vom 16. Juli 1952 der Prüfungsordnung für Filmvorführer ...........................................................  HO
Bekanntmachung vom 21. Juli 1952 der Bestätigung der Satzung des Börsen Vereins der 

Deutschen Buchhändler.............................................................................................................................................  Ul

Herausgeber: Regierur.gskanzlei dar Deutschen Demokratischen Republik — Verlag: (4) Deutscher Zentralverlag, Berlin D 17. 
Michaeikirehstr. 37, Anruf 67 64 11 — Postscheckkonto: 1400 25 — Erscheinungsweise: Nach Bedarf — Fortlaufender Bezug: Nur 
durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich 4.— DM einschl. Zustellgebühr — Einzelausgaben: Je Seite 0,03 DM, nur vom Ver
lag oder durch den Buchhandel beziehbar — Druck: (125) Greif Graphischer Großbetrieb, Werk II, Beriin-Treptow, Am Treptower 

Park 2e-3fl — Veröffentlicht unter der Dlzenz-Nr. 763 des Amtei für Information der Deutschen Demokratlechen Republik.


